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D
ie neue Insolvenzordnung
(IO) führt zu praxisrelevan-
ten Fragen bei der Auslegung
bestehender Verträge bzw.

Neugestaltung künftiger Verträge, so-
fern ein Vertragspartner insolvent
wird. Aus Gläubigersicht bestehen aber
genügend vertragliche Gestaltungs-
möglichkeiten, um rechtzeitig aus dem
 Vertrag „auszusteigen“.

Auflösungssperre. Bisher war es in
der Vertragspraxis üblich, die auto-
matische Auflösung von Verträgen
oder die Möglichkeit zu deren Auflö-
sung an die Eröffnung eines Konkurs-
oder Ausgleichsverfahrens des Ver-
tragspartners zu knüpfen. So beinhal-

ten zahlreiche be-
stehende Verträge
und Allgemeine
Geschäftsbedin-
gungen eine For-
mulierung, wo-
nach das Vertrags-
verhältnis in die-
sem Fall aufgelöst
werden kann. Sol-
che Klauseln wa-
ren bisher rechts-
gültig. Nunmehr
normiert Para-
graf 25a der Insol-
venzordnung eine
sogenannte Auflö-
sungssperre von
sechs Monaten ab
Eröffnung des In-
solvenzverfahrens
für jene Verträge,

deren Auflösung die Fortführung des
Schuldner-Unternehmens gefährden
könnte. Paragraf 25b Abs. 2 der Insol-
venzordnung schließt ausdrücklich die
Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes
oder der Vertragsauflösung für den Fall
der Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens aus. Das bedeutet, dass die bis-
herigen Standardformulierungen nich-
tig sind. Das umfasst, was Verträge um-
fasst, die vor Juli 2010 abgeschlossen
wurden.

Ausstiegsszenarien. Wie kann man
nun im Fall der Insolvenz des anderen
Vertragspartners trotzdem aus dem
Vertrag aussteigen? Der Wortlaut des
Paragraf 25b Abs. 2 der Insolvenzord-
nung ist insofern eindeutig, als er nur
auf die „Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens“ abstellt. Daher ist es zu-
lässig, die automatische Vertragsauf-
lösung oder ein Rücktrittsrecht aus
wichtigem Grund an einen Zeitpunkt
– unmittelbar – vor Eröffnung eines
 Insolvenzverfahrens zu knüpfen. Zum
Beispiel wäre eine Vertragsbeendigung
zum Zeitpunkt des Einlangens eines
Insolvenzantrages bei Gericht mög-
lich. Auch Paragraf 25a IO (Auflö-
sungssperre) steht dieser Gestal-
tungsmöglichkeit nicht im Weg, zumal
auch dieser auf die „Eröffnung des
 Insolvenzverfahrens“ abstellt. 

Rücktrittsrecht. Die Einräumung ei-
nes Rücktrittsrechtes könnte vertrag-
lich durch eine unmittelbare Infor-
mations- und Verständigungspflicht
bezüglich eines geplanten Insolvenz-
antrages seitens des insolventen Ver-
tragspartners und/oder eines Gläubi-
gerantrages, der dem Schuldner ge-
mäß Paragraf 70 Abs. 2 IO zugestellt

wird, sichergestellt werden. Damit
würde dem nicht insolventen Ver-
tragspartner die Möglichkeit einge-
räumt, noch kurzfristig vor Eröffnung
des Insolvenzverfahrens das Ver-
tragsverhältnis aufzulösen. Auch die
Vereinbarung einer Konventionalstrafe
bei einem Verstoß gegen diese Infor-
mationspflicht ist – im Rahmen der üb-
lichen Sittenwidrigkeitskontrolle – zu-
lässig und könnte mit einer persönli-
chen Haftung der handelnden Perso-
nen oder einer anderen Sicherheit, u.a.
einer Bankgarantie, insolvenzfest ab-
gesichert werden. 

Sehr kurze Frist. Wird das Insolvenz-
verfahren des Schuldners noch vor
dem Vertragsrücktritt eröffnet, steht
dem Insolvenzverwalter das Wahlrecht
zu, in den Vertrag einzutreten oder ihn
aufzulösen. Neu ist die kurze Frist von
fünf Arbeitstagen gemäß Paragraf 21
(2) IO. Erklärt sich der Insolvenzver-
walter nicht binnen dieser Frist, so
wird angenommen, dass er vom Ver-
trag zurücktritt. Sie gilt aber nur für
den Fall, dass der Schuldner zu einer
nicht in Geld bestehenden Leistung,
zum Beispiel einer Dienstleistung oder
einer Warenlieferung, verpflichtet ist,
und der Schuldner mit deren Erfüllung
bereits in Verzug ist. Aus Gläubiger-
sicht kann diese kurze Frist als Druck-
mittel eingesetzt werden. Bei komple-
xen Rechtsfragen bzw. Vertragsver-
hältnissen wie auch bei faktischen

Schwierigkeiten, etwa, wenn ent-
scheidungsrelevante Unterlagen nicht
zur Verfügung stehen, ist die Frist von
fünf Arbeitstagen, die freilich vom Ver-
tragspartner erstreckt werden könn-
te, ein Damoklesschwert, das dem Ver-
tragspartner, sprich Gläubiger, bei
 etwaigen nachträglichen Vertragsver-
handlungen hilfreich sein kann. 

Verschlechterungsklausel. Möglich
wäre auch, auf eine „wirtschaftliche
Verschlechterung“ des Vertragspart-
ners für eine etwaige Vertragsbeendi-
gung abzustellen. Auch für diese Ver-
schlechterungsklauseln (engl. Mate -
rial Adverse Change oder MAC-Klau-
sel) gilt, dass jede vertraglich verein-
barte Vertragsauflösung vor Eröffnung
des Insolvenzverfahrens zulässig ist.
Aus Gründen der Rechtssicherheit ist
es wesentlich, die wirtschaftliche
 Verschlechterung mittels konkreter
Schwellenwerte oder Prozentsätze in
Bezug auf Unternehmenskennzahlen
(Umsatz, EBIT(DA), Gewinn) objek-
tivierbar zu machen. 

Die Feinheiten. Unzulässig ist aber die
Vertragsauflösung aufgrund einer wirt-
schaftlichen Verschlechterung nach
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.
Weiterhin zulässig sind Auflösungs-
oder Rücktrittsrechte (auch MAC-
Klauseln) im Rahmen eines Unter-
nehmenskaufs, die auf die Insolvenz-
eröffnung beim Zielunternehmen ab-

stellen. Paragraf 25b der Insolvenz-
ordnung umfasst nur das Vertragsver-
hältnis zwischen den beiden Ver-
tragspartnern (Käufer und Verkäufer),
nicht jedoch die Insolvenzeröffnung
bei einem Dritten (Zielunternehmen).
Voraussetzung ist, dass der Verkäufer
selbst nicht insolvent ist, widrigenfalls
die Auflösungssperre des Paragraf 25a
Insolvenzordnung greifen könnte.
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Der Österreichische
Rechtsanwaltskammertag
(ÖRAK) zieht in seinem
Wahrnehmungsbericht
2010 eine bittere Bilanz. 

„Die Beobachtungen er-
geben ein Bild von syste-
matischer Überforderung
in vielen Bereichen der
Justiz“, heißt es im ÖRAK-
Bericht. Das manifestiere
sich u.a. in unnotwendig
langer Verfahrensdauer,
unzumutbaren Wartezei-
ten durch häufige Rich-
terwechsel und monate-
lange Nichtnachbesetzung
von Richterstellen sowie
unbesetzten Gerichtsab-
teilungen.

Vorwurf an Politik
Während es in allen ande-
ren europäischen Ländern
selbstverständlich ist, dass
der Staat der Justiz ausrei-
chend Mittel zur Verfü-
gung stellt, sei das in
Österreich genau umge-
kehrt. Die österreichische
Justiz hebt mehr als 100
Prozent ihres Finanzbe-
darfs selbst über Gebüh-
ren ein. „Österreich be-
nutzt die Justiz zum Be-
füllen leerer Staatskassen“,
sagt ÖRAK-Präsident Ger-
hard Benn-Ibler. „Die Kür-
zung des Justizbudgets um
1,4 Prozent erhöht den Bei-
trag der Justiz in das Bud-
get noch, obwohl gleich-
zeitig der Personalbedarf
der Justiz nicht gedeckt
werden kann.“ (am)

BILANZ 2010

Anwälte
kritisieren
Justizpolitik

Seit November 2009 ist
das Zahlungsdienstegesetz
(ZaDiG) in Kraft. Es soll
dem „mündigen Verbrau-
cher“ mehr Informationen
und Transparenz bei
Bankgeschäften bringen.
Seit Juni 2010 gilt zudem
das Verbraucherkreditge-
setz (VKrG), das ebenfalls
stark in die Systematik des
Konsumentenrechtes ein-
greift. Beide Gesetze sind
aber auch für Fachleute
nur schwer zu lesen, wes-
halb Verbraucher damit
wenig anfangen können.

Tipps von Experten
Mit ihrem Buch „Konsu-
mentenrecht und Banken“
haben Beate Gelbmann,
Julia Jungwirth und Peter
Kolba, ihres Zeichens Ex-
perten des Vereins für
Konsumenteninformation
(VKI), nun beide Gesetze
im Kontext des Konsu-
mentenrechtes umfassend
dargestellt. Das Buch ist
damit als Hilfsmittel für
Praktiker im Bankbereich
bestens geeignet. (am)

Verlag Linde, 48 €, ISBN:
978-3-7073-1761-9
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